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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1991

Norm

AÜG §10

Rechtssatz

Mit den Worten "Bedacht nehmen" wird nur berücksichtigt, daß nicht alle Bestimmungen des Kollektivvertrages des

Beschäftigerbetriebes, die sich auf den Entgeltanspruch der Arbeitnehmer beziehen - insbesondere soweit sie nicht

zi8ernmäßig bestimmte Mindestengelte regeln - für überlassene Arbeitskräfte ohne Modi9kation nach dem Sinn der

Bestimmung angewendet werden können.
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